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de /'UNESCO. LaFICE est la seule organisation internationale qui s'occupe des questions de
l'éducation en dehors du milieu familial. Comme organisation non-gouvernementale, elle est
représentée auprès deIVNESCO,de I'UNICEF,de I'ECOSOC et du Conseil de I'EUROPE.

" LANCE regroupe une cinquantaine de membres actifs (Centres d'accueil, centres d'éducation
différenciée, institutions spécialisées, associations de parents et de professionnels du secteur
médico-psycho-pédagogique et social ainsi que 150 membres individuels. Les principaux
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1. Défendre lesdroits desenfants, surtoutdesenfantslesplus démunis
2. promouvoir la coopération et le dialogue entre les différentes professions du secteur médico-

psycho-pédagogique et social
3. soutenir les communautés éducatives dans les actions et projets visant une amélioration des

conditionsde vie des enfants
4. promouvoir la formation continue desprofessionnels dusecteur
5. mettre en oeuvre des programmes de loisirs et de vacances destinés aux enfants des

communautés éducatives
6. collaboreraux efforts d'intégration scolaire, professionnelleetsociale desenfantsdéfavorisés
7. publier régulièrement unbulletin
8. collaboreractivement aux travauxde laFICE
9. favoriser les échanges internationauxà tous lesniveaux del'action éducative
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EDITORIAL
Die ANCE wird2o Jahrealt

Liebe Léser.

Die Einweisung cines Kindes in
cine Einrichtung der Erziehungshilfe
wirftimmer wiederdieselben Fragen
auf und fùhrt immer wieder zu
denselben Diskussionen :Was
wurdeunternommen, um die
Trennung von der Familiezu
verhindern ?Wurde der Fall
grùndlichuntersucht und die
Ma&nahmeordentlich vorbereitet ?
Wurden Altemativen diskutiert und
wurdeversucht neve Wege zu
gehen? Wurde das Kind an der
Entscheidungsfindungbeteiligt ?
Wurden und werden seine Rechte
respektiert ? Wie werden die Rechte
der Eltem wahrgenommenund
berucksichtigt ?

Es gibt sicher noch andere wichtige
Fragen, die in diesem
Zusammenhang regelmâ&ig
aufgeworfen werden. Dem
aufmerksamen Beobachter der
LuxemburgerHeimszene entgeht
nicht, daS auf allen Ebenen cine
gewisse Unzufriedenheitund oft
auch Ratlosigkeit herrscht. Die
Diskussion von Fallbeispielen zeigt,
daß auch gute Initiativen ergriffen
werden und zufriedenstellende
Lôsungen fur aile Betroffenen
ausgehandelt werden. Leider aber
werden dièse Fâlle von der
interessierten Fachôffentlichkeitnur
selten wahrgenommenund
diskutiert. Négative Fallbeispiele
geraten deshalb umsomehr indie
ôffentlicheDiskussion wo sic ein
verzerrtes Bild der Situation im
Sektorder Erziehungshilfen
abgeben.

Im Rahmen des 20-jâhrigen
Bestehens der ANCE wollenwir
etwas dazu beitragen, die fachliche
Auseinandersetzungum wichtige
Fragen der Kinder- und Jugendhilfe
auf einer breiteren Basis zu fùhren.
Zunàchst ist ein Seminar in
Zusammenarbeit mit der Caritas im
September geplant (siehe Einladung
indieser Nummer), welches sich auf
wichtige Aspekte der
Heimerziehung konzentriert. Wir
konnten die Mitarbeit von Manfred
Schenk (Universitât Trier) und Klaus
Wolf (FachhochschuieNeu-
Brandenburg) gewinnen und
auSerdem sagten bereits viele
Persônlichkeitenaus dem
Fremderziehungsbereichin
Luxemburg ihre Teilnahme zu.

ImDezember werden wir ein
grôßeres Seminar im Rahmen der
Veranstaltungen der FICE-Europa
ùberJugenddelinquenz
veranstalten. Dabei geht es um die
Frage, wie pràventive Ma&nahmen
zur Verhùtungvon Delinquenz,
Ma&nahmen der Diversion wie
außergerichtlicher Tatausgleich,
Tàter-Opfer-Ausgleichsowie
Verfahren zur Verteidigung des
jugendlichenStraftâters vor Gericht
eingesetzt werden kônnen,umdie
Gerichte zu entlasten und den
Jugendlichen cine kriminelle
Karriere zu ersparen.

Dièses Bulletin und die nâchste
Nummer werden der Vorbereitung
dieser Seminare gewidmet sein. In
dieser Ausgabe fmden Sic einen
Text von Jean-Marie Wagner,

Diplompâdagoge,
ùber die Situationder
aufterfamiliâren
Erziehung in
Luxemburg. Dieser
Text ist der
theoretische
Vorspann zu semer
Diplomarbeit, die er
unter der Aufsicht von
Professor Schenkin
Trierverfaßt hat. Ein
zweiterText ist von
Hans Valentin
Schroll, Magistrat in
Wien, der auf
mehrere Jahre
Erfahrung mit
Diversionsma&nahme
n in der
ôsterreichischen
Jugendgerichtsbarkeit
zurùckblickt.Den Text
entnehmen wirmit
freundlicher
Genehmigung dem
"Forum
Erziehungshilfen", der
Zeitschrift der IgfH
(FICE-Deutschland).
Hans Valentin Schroll
wird im Dezember an
unsererTagung
teilnehmen.

Robert Soisson
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Reflexion über die Inhalte von Heimerziehung

Jean-Marie WAGNER

1. Der theoretische und makrosoziale Rahmen derStudie

1.1. Définition von Heimerziehung

Die Heimerziehung ist cine môgliche Form von Hilfe, wenn die Erziehung oder
Versorgung in der Familie nicht mehr gewâhrleistet ist. Sic ùbernimmt in diesen Fàllen
deren Erziehungs- und Sozialisationsfunktion. ..Heimerziehung als eme Form ôffentlicher
Erziehungshilfe im Rahmen der Jugendhilfe will Kindern und Jugendlichen, die in Folge
einer individuelles sozialen oder gesellschaftlichen Problematik in ihrer Herkunftsfamilie
ùberfordert oder gefàhrdet erscheinen, vorubergehend ein neves, pâdagogisch
konsequent und professionell strukturiertes Erziehungsfeld zum kompensierenden

Lernen bieten" (Deutscher Verein fùrôff.und priv. Erziehung 1986, S. 400).

Der Begriff Heimerziehung" bezeichnet einen rechtlich, sozialpâdagogisch und
organisatorisch vielgestaltigen Sachverhalt. Zu den Erscheinungsformen gehôren
Sàuglings-, Kinder-, Beobachtungs-, Durchgangs-, Erziehungs- und Jugendwohnheime,
Kinderhâuser, Internate, Kinder- und Jugendpsychiatrïen,Einrichtungen fur kôrperiich
und geistig behinderte Kinder und Jugendliche sowie Mutter-und-Kind-Heime. Dièse
einzelnen Bezeichnungen stehen jedoch nicht fur cine einheitliche Struktur und lassen
nicht auf die genuinen Leistungsmerkmale der Heime schlieSen.

Ein gesicherter Kanon von Methoden und Konzepten" ist in der vorherrschenden

Heimlandschaft nicht zu erkennen" (Planungsgruppe PETRA 1987, S. 20).
Untersuchungen zur stationàren Erziehung versuchen diesem Defizit Rechnung zu
tragen, indem sic die ..Organisation Heim als Handlungsrahmen erfassen" (vgl.:
Planungsgruppe PETRA 1987,S. 29).Hierbei werden z.B. Fragen der Tràgerschaft und

der Verwaltung, der Belegung, des Informationswesen oder der Konzepte und Ziele
untersucht" (Planungsgruppe PETRA 1987, 5.29).

In Luxemburg, dem Schauplatz der exemplarischen Analyse zweier Modelle stationârer

Erziehung, muG> zudem von makrosozialen Grundlagen ausgegangen werden, die sich
erheblich von denen Deutschlands unterscheiden. Diesen Unterschieden wird im
folgenden Teil des Kapitels Rechung getragen. Im AnschluS, dem letzten Teil des
Kapitels werden die zur Zeit in Deutschland und auch in Luxemburg diskutierten
fachlichenStandards der Heimerziehung vorgestellt.
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1.2. Die makrosozialen Bedingungen der stationâren Erziehung

1.2.1. Die Situation in Deutschland

Die Professionalitàt der Heimerziehung und die mit ihr verbundenen arbeitsrechtlichen
Konsequenzen haben die Heimerziehung in den vergangenen Jahren zu einem sehr
teueren Instrument werden lassen, so dafc es nicht zu verwundern braucht, wenn nun in
immer stàrkerem Maße die Effizienz dieser Maßnahme beobachtet und in Frage gestellt
wird" (Flosdorf 1975, 5.47). ln der Théorie der Heimerziehung ist z.B. in den 80er Jahren

die Kritik an dem lange vorherrschenden Professionsmodell laut geworden, in dessen
Zentrum der Experte" stand. Spezialisierung", Bùrokratisierung" und Klientelisierung"
waren einige Kernpunkte einer letzlich negativen Bewertung cines verbreiteten
sozialtechnologischen Zugangs zu lebensweltlichen Problemen von Kindern und
Jugendlichen. Mittlerweile scheint sich in der Sozialen Arbeit ein Trend zu einer alltags-
und lebensweltorientierten Professionalitàtabzuzeichnen, die auch in die Heimerziehung
Einzug gehalten hat" (Kupffer/Martin 1994, S.13).

Auch rechtlich wurde diesem Trend Rechnung getragen. Sowohl das JHG als auch das
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) vom 26. Juni 1990 (Inkrafttreten am 1.1.1991)
sind Versuche des Bundesgesetzgebers, auf die Kritiken an den traditionellen
Erziehungshilfen der vergangenen Jahrzehnte zu reagieren. Bedeutsam sind vor allem
die Verànderungsbemuhungen in Verbindung mit der stationâren Erziehung. So ging es
dem Gesetzgeber im Zuge der Aufwertung und dem Ausbau der Familienpflege unter
anderem um cine qualitative Aufwertung der Heimerziehung. Die stationàre
Hilfemafcnahme soll nicht mehr als universales Hilfsangebot mifcbraucht werden,

sondern Bestandteil cines Hilfskataloges sein, der die im Einzelfall benôtigte Form der
Hilfe bereitstellt. Das KJHG verlangt, daß die Erziehungsziele deutlicher und
konsequenter auf die Herkunftsfamilie bezogen werden. Damit stellt das KJHG nicht nur
fachliche Postulate wie Adressatenorientierung oder Entwicklung und Ûberprufung von
Hilfeplànen, sondern achtet ferner die elterlichen Rechte und erkennt ihre Bedeutung fur
den weiteren SozialisationsprozeS an. Familienunterstùtzende Hilfsmaßnahmén

ermôglichen außerdem einen sparsameren Umgang mit den knappen finanziellen
Ressourcen, indem auf die teuere Heimerziehung erst zurùckgegriffen wird, wenn es
unbedingt nôtigist.

Das KJHG ist im Gegensatz zu seinen Vorgàngem, die cher die Fùrsorge in den
Vordergrund ruckten, ein leistungsorientiertes Hilfegesetz, das den
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Dienstleistungscharakter der Mafcnahmen in den Vordergrund stellt. So befindet sich im
KJHG nicht nur die Handlungs- und Entscheidungsgrundlage (§ 27ff.) zu den Hilfen zur
Erziehung, sondem es wurden auch inhaltliche (z. B.: die Adressatenorientierung1) und
strukturelle2 Richtlinien der zu leistenden Hilfe festgelegt. Die Akteure des Hilfesystems
werden somit stàrker in die Verantwortung genommen und mùssen prùfen, ob die
angebotene Hilfe und die erbrachte Leistung den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
Mit der Einfùhrung von Mindeststandards in Bezug auf Grundlagen und Qualitàt der zu
erbringenden Hilfeleistung, versucht das KJHG Mißstânde, wie planloses Vorgehen oder
unzureichende Zusammenarbeit der Akteure, einzuschrânken.

1.2.2. Die Situation in Luxemburg

In Luxemburg orientiert sich die Gesetzgebung in der Regel an den Gesetzen semer
Nachbarstaaten. Im Falle des Jugendschutzgesetzes hat sich Luxemburg an der
Gesetzgebung Belgiens orientiert. An dieser Stelle kann nicht davon abgesehen werden,

die geschichtliche Entwicklung nachzuzeichnen, zumal das heutige Jugendschutzgesetz

an den Grundzùgender alten Gesetzestexte festhàlt.

1.2.2.1. GeschichtlicheEntwicklung dersozialen Gesetzgebungin Luxemburg

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren Gesetze, die auf die Familie anzuwenden waren,
noch ausschlie&lich im Strafgesetzbuch verankert. Im Code pénal" von 1810 waren
VerstôSe gegen die Erziehungspflichten und andere soziale Vergehen aufgefùhrt. Aile
Vergehen wurden geahndet und bestraft. Dabei machte es keinen Unterschied, ob es
sich beim Tàter um einen Erwachsenen oder einen Jugendlichen handelte. Erwachsene

und Minderjàhrige muSten sich vor den gleichen Instanzen verantworten, waren den
gleichen Strafen ausgesetzt und teilten sich diegleichen Strafanstalten.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts floß dann humanistisches Gedankengut in das
luxemburgische Rechtssystem ein. So differenzierte das Strafgesetz von 1889 erstmalig
zwischen Erwachsenen und Minderjàhrigen unter 16 Jahren. Hatte ein Minderjàhriger

§1 Allgemeine Ziele; §5 Wunsch- und Wahlrecht; §8 Beteiligung von Kindem und
Jugendlichen; §9 GrundrichtungenderErziehung; §36 Mitwirkung.
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eme Straftat begangen, so muSten die Richter erst klâren, ob der Minderjàhrige mit oder
ohne Unterscheidungskraft/Wahrnehmung die Tat begangen hatte. Mußten sic dies
verneinen, wurde der Jugendliche strafrechtlich freigesprochen. Die Gerichte ùbergaben
den delinquenten Jugendlichen an ein Erziehungshaus oder wiesen ihm cine andere
erzieherische Mafcnahme zu. Was sich jedoch bis 1939 nicht mehr àndern sollte, war die
Zustàndigkeit der gerichtlichen Instanzen. Sic blieb bis auf wenige Ausnahmen fur
Erwachsene und Minderjàhrige identisch.

Anfang des 20. Jahrhunderts machte man sich in Luxemburg verstàrkt Gedanken um
das Wohl der Kinder. Auguste Ulveling, Pràsident der Verwaltungskommission der
Zuchthàuser, war der erste, der sich der Problème der Kinder annahm. Seine zwei
Verôffentlichungen «Protection de l'enfance. Patronage des Détenus et des Libérés"
(1890) und Les enfants moralement abondonnés" (1905) sollten aber erst zwei
Jahrzehnte spàter die Gesetzesentwùrfe des Landes beeinflussen.

In der Gesetzgebung von 1939 zumSchutz des Kindes warenals zentrale Themen

1. der Verlust der elterlichen Rechte und

2. die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn Minderjàhrige vor
Gericht geladen werden, enthalten.

Als gro&e Neuerung beauftragte das Gesetz einen speziellen Richter fur die Anliegen
der Kinder und Jugendlichen.

Dem Jugendrichter wurde ferner die Môglichkeit eingeràumt, den Eltern die
Erziehungsrechte teilweise oder gar ganz zu entziehen. War der Jugendliche straffàllig

geworden, wurden die vorgesehenen Strafen durch Betreuungs- oder
Erziehungsma&nahmen ersetzt. Der Richter hatte cine ganzePalette von Môglichkeiten,
die nur durch die Volljâhrigkeit eingeschrànkt waren und sich von der stationàren
Erziehung ùber die ambulante Betreuung bis hin zur toleranten" Ûberwachung des
Jugendlichen erstreckten.

Die damaligen Gesetzgeber waren sich einig, der moralischen Verwahrlosung Einhalt zu
gebieten. Der Akzent wurde auf die Pràvention gelegt. Das Gericht sollte die Môglichkeit
haben, moralische Verwahrlosung schon im Anfangsstadium zu erkennen und
Ma&nahmen dagegen ergreifen zukônnen. Dièse aus sozialpàdagogischer Sicht fatalen

Ûberlegungen fùhrten dazu, daß das luxemburgische Gerichtswesen sich auch noch

heute dazu berufen fùhlt,Kinder und Jugendliche zu schùtzen,entweder vor ihren Eltern
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Oder gar vor sich selber3 (wenn sic straffëllig geworden sind). Bei den angeordneten,
verhàngten" Maßnahmen ist die dahinterstehende Problematik nur zweitrangig. Unter
dem Deckmantel des Praventionsgedankens wurde der gerichtlichen Instanz cine
Funktion zugestanden, die sic in einem demokratischen Staat nicht erfùllen dùrfte und
auch inhaltlich gar nicht erfùllen kann, nàmlich die Kontrollfunktion ùber Kinder und
Jugendliche.

1971 wurde dann der Jugend(-Einzel-)richter durch ein Jugendgericht ersetzt.
Einwirkungen des Gerichtes wurden im Sinne des Pràventivgedankens von 1939 noch
vergrôSert. Die Zustàndigkeit des Gerichts wurde auf Jugendliche bis 21 Jahre

ausgedehnt. Ferner erhielt das Gericht die Befugnis, auch im Hinblick auf Mângel in der
Erziehung und Verletzungen der Aufsichtspflicht Maßnahmen zu verhângen. AuSerdem

wurde dem Gericht die Môglichkeit erôffnet, einzuschreiten, wenn Eltern ihren

bedùrftigenoder behinderten Kindern nicht die nôtigePflege zukommen ließen. Um den

Pràventionscharakter" weiter auszubauen, werden dem Jugendgericht seit 1971 nicht

nur die strafrechtlichen Delikte, sondern auch bloSe Ordnungswidrigkeiten unterbreitet.
Die Argumentation in diesem Zusammenhang ist immer wieder die gleiche: Dem
Jugendgericht muß es ermôglicht werden, so frùh wie môglich schàdliche Einflùsse

aufzuspùren. Nur so kônnen rechtzeitig die richtigen Mafcnahmen getroffen werden, um
diesen EinflùssenEinhalt zu gebieten" (Ministère de famille 1996, S. 25 ff).

Im Gesetz von 1992, der vorerst letzten Aktualisierung, wurden lediglich einige
„Verbesserungen" gegenùber dem Text von 1971 vorgenommen. Erwàhnenswert sind
vor allem die automatische Ûbertragung fast aller Erziehungsrechte von den Eltern auf
die betreuende Institution, die Veriângerbarkeit der verhàngten Hilfemafcnahmen ùber
das 18.Lebensjahr hinaus und die Môglichkeit fur den Jugendlichen, selbst cine Anfrage
auf Fremdunterbringung zu stellen.

1.2.2.2. Die Zusammenhàngeimsozialen SystemLuxembungs

Im Lande Luxemburg gibt es ùber 1200 verschiedene soziale Institutionen. Durch

Vertràge, sogenannte Konventionen, kann das Familienministerium die Einrichtungen
der privaten Tràger in das Hilfesystem einbinden und Richtlinien vorschreiben. Im

3 Der Gesetzestext gibt die folgenden Vergehen vor: Kinder und Jugendliche, die
kriminelle Delikte ausùben, betteln, vagabundieren, sich prostituieren, der Schule fern
bleibenoder mitGlùcksspielenGeld verdienen.

ANCE-Bulletin Nr.95:mai 19988



Rahmen dieser Konventionen wird auch die Finanzierung der Hilfen gesichert. In
Luxemburg ist in den vergangenen 20 Jahren ein breites Spektrum an sozialen
Einrichtungen entstanden. Leider hat sich das Ministerium nie bemùht, die
verschiedenen Dienste miteinander zu verzahnen. Auch Abgrenzung und Zustândigkeit
der sozialen Dienste untereinander sind nicht einwandfrei geklârt und lassen sich selbst
von den Akteuren nurnoch sehr schwer handhaben.

Im bunten Nebeneinander des bestehenden Hilfesystems Luxemburgs versuchen die
Akteure der Jugendhilfe, die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu wahren. Zu
ihnen gehôrenauf der einen Seite das Familienministerium, dem die Assistante sociale,

die CNAP4 und die Einrichtungen der Jugendhilfe zugeordnet werden kônnen, und auf

der anderen Seite das Jugendgericht, dem ein eigenes Beratungs- und
Untersuchungsorgan, der SCAS5,zur Verfùgung steht. An dieser Stelle deutet sich das
Spannungsfeld an, in dem sich die Jugendhilfe inLuxemburg ihren Weg bahnen muß.

Die Aufgaben der Sozialhelfer sind sehr vielfàltig. Sic betreuen und begleiten die
Adressaten, kùmmern sich um das soziale und psychische Wohlbefinden der

Adressaten und fùhren Untersuchungen hinsichtlich verschiedener Leistungen der

sozialen Sicherung durch. Als Ansprechpartner fur soziale Problemfâlle in einem

definierten Zustàndigkeitsbereich reagieren sic nicht nur auf Anfragen von Adressaten
und Hilfesuchenden, sondern gehen auch Anfragen von Unbeteiligten (z.8.: des
Lehrpersonals) nach. Unabhàngig von der Art und Weise wiedie staatliche Hilfeleistung

zustande kam, hat der Sozialhelfer, wenn er es fur notwendig ansieht, die Môglichkeit,
den Fall an die gerichtlichen Autoritàten weiterzuleiten. Hilfe und Kontrolle sind also in

ein und derselben Funktion vereint, cine Brisanz die sich durch die gesamte luxemburger
Jugendhilfe zieht.

Besteht aus Sicht des Jugendgerichtes Handlungsbedarf, beauftragt es den SCAS mit
der Untersuchung des sozialen Falles. Besteht daruber hinaus cine eminente Gefahr fur

das physische und psychische Wohl des Kindes oder des Jugendlichen, darf der
Jugendrichter sofort cineprovisorische Mafcnahme (z.8.: die Heimeinweisung) anordnen.

Gesetzt den Fall, daft cine strafrechtliche Untersuchung gegen den Jugendlichen in die
Wege geleitet wurde, hat nurder Untersuchungsrichter oder der Staatsanwaltdas Recht,

die provisorische Maßnahme auszusprechen.

Der SCAS ist organisatorisch an die Staatsanwaltschaft angeschlossen. Innerhalb des

4 Commission nationale d'arbitrageen matière de placements
5 Service central d'Assistance sociale
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SCAS kûmmert sich cine der sechs Sektionen um den Jugendschutz. Dièse fùhrt im

Auftrag der unterschiedlichen Justizorgane die sozialen Ermittlungen durch. Die
Ermittlungen des SCAS dienen den Gerichten als Grundlage fur die anzuordnende
Ma&nahme. Ferner kann das Gericht dem SCAS erzieherische Maßnahmen in Auftrag
geben, die sogenannte «assistance éducative". Auch hier sind die Grenzen zwischen
Hilfe (Erziehungsbeistand fur die Eltern) und Kontrolle (Ûberwachung des Jugendlichen)
flieUend. Welche wichtige Rolle darûber hinaus die ambulanten Hilfemaß,nahmen im
Hilfesystem Luxemburgs spielen, wird klar, wenn die hier zur Verfùgung gestellten
personellen Ressourcen mit denen der in stationârer Erziehung tâtigen Erzieher
verglichen werden. Das SCAS verfùgt ùber cine Stelle zurambulanten Betreuung. In den
konventionierten Heimen waren 1994 328 Erzieher angestellt.

Nach den sozialen Ermittlungen des SCAS, die in der Regel nach spâtestens drei
Monaten abgeschlossen sind, entscheidet das Jugendgericht ùber den Verbleib des
Kindes. Wird das Kind in einer Einrichtung der stationàren Erziehung untergebracht, so
werden die Eltern automatisch ihrer elterlichen Pflichten und Rechte enthoben und dièse
auf das betreffende Heim übertragen.

Die CNAP (Commission nationale d'arbitrage en matière de placements), deren simple

Aufgabe darin besteht, freie Heimplàtze schnell und unbùrokratisch zu belegen, lôste

Mitte 1991 die CIEP6 ab, die sich bis dato sehr bemûhte, den betroffenen Kindern und
Jugendlichen den geeigneten Heimplatz zuzuweisen. Ferner bezog die CIEP (z.B. im
Jahresbericht von 1987) Stellung zu Problemlagen und Mißstànden in der
luxemburgischen Heimlandschaft.

Von Seiten der Praxis wurde und wird die Ablôsung der CIEP durch die CNAP sehr

bedauert7. Der mit dem Wechsel einhergehende Qualitàtsverlust ist nach den Aussagen
der Heime beachtlich.

Dem Jugendgericht kommt cine bedeutsame Rolle in der Entscheidung ùber die Form
der zu leistenden Hilfe zu, die weit ùber die der Rechtsprechung hinaus geht.
Entmùndigung der Akteure des Hilfesystems und der Betroffenen, unzureichende
Transparenz der getroffenen Entscheidung, kaum Kooperation zwischen den
eingeschalteten Institutionen, hohe Stigmatisierungsgefahr der Betroffenen und

6 Centre d'information et deplacement

7 Siehe: Zwischenberichtder Evaluationsstudie des Caritasverbandes Luxemburg
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Konfusion zwischen Straftat und Hilfe8 sind nur einige der in der Literatur angefûhrten
môglichen Folgen dieser und àhnlicher sozialer Strukturen. Die geâußerten Bedenken
werden durch den Zeitungsartikel Schwieriges Verhâltnis" untermauert, der am 6.1.95
im Letzeburger Land" erschienen ist und die leichtfertige Einweisungspraktik des
Jugendgerichtes anprangert.

Eme weitere strukturelle Belastung ist das hétérogène Ausbildungsgefùge der Akteure
des sozialen Systems, hinter denen sich auch divergierende Konzeptionen verbergen.

Wie eingangs erwàhnt, haben das soziale System und die soziale Gesetzgebung

Luxemburgs ûberwiegend belgische Wurzeln. Die Ausbildung der einzelnen Gruppen
des sozialen Gefùges ist arbeitsfeldintern sehr homogen, arbeitsfeldùbergreifend aber

ûberwiegend heterogen. Die politischen und juristischen Akteure der Jugendhilfe haben
einen franzôsischen oder belgischen Abschluß. Die Sozialhelfer (Assistante (d' hygiène)

sociale) haben fast ausschließlich ihre Ausbildung in Belgien (die meisten davon in

Brùssel) absolviert. Die Sozial-, Heil- und Sonderpâdagogen haben nahezu

ausnahmslos deutsche, schweizerische oder ôsterreichische Abschlùsse. Die Erzieher

und Sozialpàdagogen (Sozialarbeiter) sind ûberwiegend in Luxemburg qualifiziert
worden, nur wenige haben cine Ausbildung in Deutschland oder Belgien genossen.

Einzig bei den Psychologen gibt es sowohl Absolventen aus dem frankophonen als auch

aus dem deutschsprachigen Raum. So entsteht arbeitsfeldintern (zum Beispiel bei den
Erziehern, die ûberwiegend in Heimen, Kindertagesstàtten und Jugendhâusern tàtig

sind, oder bei den .Assistantes sociales", die ûberwiegend in ambulanten
Hilfemaßnahmen agieren usw...) ein starker Konsens von Ideen, Weltbildem, Konzepten

und Arbeitsweisen. Dem fachlichen Konsens zwischen den unterschiedlichen

Arbeitsfeldern des luxemburgischen Hilfesystems wirken eben dièse Weltbilder, Ideen,

Ansichten und Konzepte entgegen. Dies wird zusàtzlich begùnstigtdurch hohe fachliche

8 Ein Beispiel, um dies zu illustrieren: In Luxemburg sitzen viele Jugendliche in
Einzelhaft, da sic kriminell wurden und es angeblich keine Struktur gibt (geschlossene

Heimerziehung), die sich diesen Jugendlichen annimmt. Um diesen Mifcstand zu
beheben, fordern sowohl Politiker als auch Akteure des sozialen Systems die

Wiedereinfùhrung der geschlossen Heimunterbringungen. In den Diskussionen, die zu
diesem Thema gefûhrt werden, vermischen beide Seiten immer wieder die Argumente:
Die Begriffe Helfen" und Strafen" werden zum Teil als Synonym gebraucht und

verzerren die Problematik derart, daR die Anwort auf die Frage immer wieder cine

politische istund die fachlichen Argumente immer wieder unberùcksichtigtbleiben.
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und konzeptionelle Autonomie der Akteure und Institutionen

Dièse Autonomie erfàhrt in Luxemburg aber leider keine Rùckendeckung. Die politischen
Akteure schafften bis heute kein geeignetes Forum, das sich mit der eigenen sozialen
Entwicklung befaßt und die wissenschaftlichen Theorien semer Nachbarlânder an den
zwar kopierten aber verselbstàndigten Strukturen des eigenen Landes pruft und im
Sinne einer effizienten Implantation weiterentwickelt. Die Artikel und Studien, die in
Luxemburg bis jetzt verfaßt oder durchgefùhrt wurden, kônnen auch noch nicht als
globale Gedankengebilde gewertet werden. Aus diesem Grund wurde im Rahmen
unserer Untersuchung die deutsche Literatur zur Heimerziehung als theoretischer

Hintergrund herangezogen.

1.3. Fachliche Kriterien einer modernen Heimerziehung

Aus der Historié heraus als familienersetzende MaSnahme definiert, hat die heutige
Heimerziehung nach zahlreichen Ûberlegungen, Bemùhungen und Verbesserungen bis

auf die Bezeichnung nichts mehr mit der Anstaltserziehung vergangener Zeiten

gemeinsam. Die heutige Heimerziehung ist sogar so vielschichtig und farbenfroh
geworden, daß der Begriff Heimerziehung cher unangemessen ist und weder den

unterschiedlichen Formen noch den divergierenden Inhalten der stationàren
Hilfemaßnahme gerecht werden kann. So unterscheiden sich die Lebensverhâltnisse in

einer kleinen Jugendwohngemeinschaft so grundsâtzlich von der Gruppe auf einem
normalen Heimgelànde, daß die Unterschiede wesentlich bedeutungsvoller und

umfangreicher sind als die Gemeinsamkeiten (Wolf 1993, S. 7). Leider ist es kaum

môglich, ein System angemessener Bezeichnungen durchzusetzen, von denen auf die

Erziehungsbedingungen in den unterschiedlichen Einrichtungen geschlossen werden

kann. Kaum gibt es neve, attraktive Bezeichnungen, schon werden sic benutzt, um alten

Formen und Strukturen Glanz zu verleihen (Wolf 1993, S. 7).

Bei der in der Heimlandschaft herrschenden Vielfalt ist es jedoch nicht unwichtig,
Aussagen und Bewertungen ùber die stark divergierenden Formen der

Betreuungsmaßnahmen zu treffen. Die nôtigen Kategorien kônnen zum einen dadurch
ausgewahlt werden, daR die neuen Formen der Heimerziehung mit den alten Formen -
zum Beispiel der Anstaltserziehung - verglichen werden. Dièse Kriterien werden die

neuen Formen stationàrer Erziehung uneingeschrànkt besser aussehen lassen als die

klassischen Formen der Heimerziehung. Weitaus realistischer ist es, die Kategorien aus
dem Vergleich der Lebensbedingungen im Heim mit den Lebenserfahrungen, aktuellen
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Bedùrfnissen und Lebensperspektiven" der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu
gewinnen (Wolf 1993, S. 12). Die gebildeten Kategorien mùssen Klarheit schaffen,

inwieweit es der Heimerziehung gelingt, objektiv und subjektiv die Lebensbedingungen
der betreuten Kinder zu verbessern, die Lebenserfahrungen aufzugreifen und nicht zu
negieren und die Kinder auf ihr Leben als Erwachsene, durch die Bedingungen im Heim
und die Inhalte und Ziele der Erziehung, angemessen vorzubereiten" (Wolf 1993, S. 13).

Die mit den Kategorien einhergehende Diskussion zur Heimerziehung wurde sowohl auf

einer strukturellen als auch auf einer inhaltlichen Ebene gefùhrt. Daher erscheint es
sinnvoll, die zwei Dimensionen getrennt zu behandeln, auch wenndie beiden Ebenen in

der Praxis eng miteinander verknùpftsind.

1.3.1. Die Strukturprinzipien der Heimerziehung inder BRD

Strukturprinzipien, wie Regionalisierung, Dezentralisierung, Entinstitutionalisierung,

Flexibilisierung/Differenzierung und Entspezialisierung, sind vor allem bei der

Einschàtzung der Heimformen hilfreich.

An erster Stelle gehen wirauf die Regionalisierungein. Unter dem Begriff versteht man
die Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen in der Nàhe seines Herkunftsmilieus.
Dièses Prinzip, cine Form von Ressourcenmanagement, ermôglichtes, Bezug auf die im
Umfeld des Adressaten vorhandenen Strukturen zu nehmen: z.B. Nachbarschaft,

Einrichtungen des ôffentlichen Lebens, Stadtteilkultur und Bildungseinrichtungen. So

wird es môglich, das vorhandene soziale Netzwerk zu nutzen, zu fôrdern und zu
gestalten. Das Prinzip des Ressourcenmanagements meint aber auch die einfachere
Zusammenarbeit von Einrichtungen, Behôrden, Tràgern, psychosozialen Diensten,

Schulenund Eltern.

Wurden frùher die Jugendlichen weit weg von dem bedrohten Milieu (z.B. von der
Großstadt auf das Land) untergebracht, so stellen sich die Heime heute zunehmend den
Problemen ihrer Adressaten und versuchen, die Problème dort zu lôsen, wo sic
entstanden sind und wo die Adressaten spàter leben werden. Regionalisierung schließt

aber nicht grundsâtzlich die Trennung vom Herkunftsmilieu aus, sondern setzt voraus,

dafc dièse inkonkreten Fâllen bewußt angewendet wird.

Die Dezentralisierung ist cine weitere wichtige Bedingung heutiger Heimerziehung.

Dezentralisierung bedeutet die Verbesserung der Lebensbedingungen der
Heimbewohner durch Vermeidung von Anstaltserziehung. Durch Dezentralisierung sollen

ANCE-Bulletin Nr. 95:mai 1998 13



vor allem die Folgen von Anstaltserziehung, nàmlich Unselbstàndigkeit, Stigmatisierung
und heimspezifische Subkulturen, verringert werden.

Auch in der Fachliteratur Luxemburgs taucht der Begriff auf. So spricht Jean Schoos in
diesem Zusammenhang von einer Entwicklung der Heimerziehung zu einem
dezentralisierten System von modemen Einrichtungen" (Schoss 1994).

Die Auflôsung der großen Anstalten zugunsten kleiner Wohnformen verschafft dem
Heimalltag neve Handlungsrâume. Die Lebenszusammenhànge werden ùbersichtlicher,

unterschiedliche Lebensstile kônnen leichter gelebt werden. Neve Formen der
Unterbringung werden denkbar. So sind in den letzten 20 Jahren, beginnend mit
Außenwohngruppen ùber die Verbundsysteme bis zur Neugeburt der
Jugendwohngemeinschaften, cine Vielzahl von Alternativen in der Heimerziehung
entstanden, die allesamt zur Bereicherung der Heimlandschaft beigetragen haben.
Dezentralisierung und Regionalisierung sind eng miteinander verknùpft. Nur so ist die
sinnvolle Bildung von alternativen Betreuungs- und Lebensformen im Stadtteil oder in
einer Région denkbar.

Dezentralisierung und Regionalisierung sind aber nur notwendige Voraussetzungen fur
bessere Lebensbedingungen und umfassendere Betreuungsarrangements. Um die

Môglichkeiten dezentraler Strukturen effizient nutzbar zu machen, mùssen zusàtzliche

Bedingungen erfùlltwerden, die in der Folge nàher erlâutert werden.

Entinstitutionalisierung

Arbeitsteilige Organisation ist ein beliebtes Instrument, Strukturen ùbersichtlich zu
gestalten und anfallende Arbeiten diskussionslos zu ùbertragen. Im Mittelpunkt des
Heimes darf jedoch nicht nur der reibungslose Ablauf der Verwaltung stehen, sondern
cine Pàdagogik, die sich an der Komplexitât der Lebensbedingungen außerhalb der
Institution orientiert. Eme Reduzierung der Komplexitât innerhalb des Heimes durch cine
arbeitsteilige Organisationsstruktur ist daher nicht wùnschenswert. Die Ablâufe im Heim
mùssenso ausgerichtet sein, date sic die Lebensbedingungen im Heim nicht bestimmen,

sondern der Pàdagogik dienlich sind (Wolf 1993, S. 31). Dies fûhrt dazu, daS im Zuge
von Entinstitutionalisierung viele Kompetenzen auf die Ebene der pàdagogischen

Mitarbeiter verlagert werden. Ferner sollte dieser Prozefc zu einem flexibleren Umgang
mitden im Heim herrschenden Regeln fùhren.Nicht die Einhaltung der Regeln bestimmt
den pàdagogischen Alltag, sondern die Aushandlungs- und Anpassungsprozesse, die
von den Betroffen sinnvollerweise mitbestimmt werden kônnen. Ein weiteres Kriterium ist
die flexible Nutzung der Ressourcer) und cine Anpassung der Ressourcer! an die
individuellen Problemlagen. Gefordert ist ein Hilfsangebot, das sich an den Bedùrfnissen
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der Adressaten orientiert, so dalîdie zur Verfùgung gestellten Wohn-, Lebens- und
Betreuungsformen der jeweiligen Entwicklung angepaSt sind. Es werden Strukturen
benôtigt, die weiche Wechsel ermôglichen, ohne in den Mechanismus des Verlegens
und Abschiebens zu verfallen. Institutionen mùssen sich in die Lage versetzen, mit den
sich verândernden Lebens- und Problemlagen des Klientels sich ebenfalls zuverândern.
In diesem Kontext steht auch die Forderung nach mehr Durchlàssigkeit. Sic soll den
Adressaten die Môglichkeit erôffnen,zwischen verschiedenen Lebens- und Wohnformen
zu wechseln, um so z.B. den sanften Ausstieg aus der professionellen Betreuung zu
ermôglichen. Die Nachbetreuung, die in vielen Fàllen versàumt wird oder nicht môglich
ist,wùrdeauf diesem Wege institutionalisiert werden.

Die Entspezialisierung zielt auf die Abschaffung der Spezialisierung hinsichtlich der

Zustàndigkeitder Heime fur bestimmte Gruppen von Kindern mit bestimmten Problemen
ab.

Heimerziehung soll sich nicht langer am psychologisch-medizinischen
Behandlungsmodell orientieren, in dem die anfànglich diagnostizierte Stôrung des

Adressaten die zu erbringende Behandlung bestimmt. Die Vorstellung, daß die
Problème, die Kinder und Jugendliche verursachen, mit Krankheiten vergleichbar sind,

hat sich in der Praxis als sehr problematisch erwiesen. Die Ergebnisse diagnostischer

Verfahren hângen nâmlich ma&geblich davon ab, wer zu welcher Zeit und an welchem
Ort die Diagnose erstellt hat. Was als gestôrtes Verhalten definiert wird, ist in der Regel
abhângig von den Normalitàtsvorstellungen und persônlichen Interpretationsmustern der
Gutachter (vgl.: Wolf 1993, 5.35). Zudem sind die Daten, die Diagnosen zugrunde
liegen, hàufig lùckenhaft, so daß argumentative Zusammenhànge nur schwer ersichtlich

werden.

Bedauernswerte Folge dieser am medizinischen Bereich orientierten Hilfeleistung ist die

Verlegungspraxis. Nicht die Leistungsfàhigkeit der Heime wird in Frage gestellt, der

Betroffene ist einfach fehl am Platz und muS in ein anderes, angeblich besser auf die
Problematik des Jugendlichen ausgerichtetes Heim eingewiesen werden. Unter dem
Mantel der Fehlplazierung werden problematische Jugendliche in das nàchste Heim

verwiesen. Dièse Praxis verstârkt nicht nur die Problème der Betroffenen, sondern schùrt

daruber hinaus Stigmatisierungsprozesse, die dazu beitragen, die Skepsis gegenûber
den Jugendlichen noch zu vergrôliern.
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1.3.2. InhaltlichePrinzipien

Dièse eben besprochenen Strukturprinzipen werden begleitet von einer intensiven
Diskussion bezùglich der inhaltlichen Konzepte stationârer Erziehung (vgl.:
Kupffer/Martin 1994, 5.78). Durch die Vielfalt der aufgetretenen und auftretenden
Konzepte ist esnicht môglich,an dieser Stelle cine ùbersichtliche Darstellung zu leisten.
Aus diesem Grund werden bestimmte Orientierungspunkte der Heimerziehung
aufgegriffen und vor den aktuellen Hintergrunden diskutiert.Es handelt sich um folgende
Fixpunkte:

- Der Alltag und die Lebenswelt
- Die Gruppen

Das Individuum

Der Alltag und die Lebenswelt

Die beiden Begriffe rùckendie Lebenssituation des Kindes oder des Jugendlichen in den
Vordergrund und werden konzeptuell mit den Begriffen der Alltagsorientierung und
Lebensweltorientierung gefaSt.

Der Begriff und das Konzept der Alltagsorientierung stammten aus den 80er Jahren und
kônnen vor allem mit Hans Thiersch verbunden werden. Als theoretische Grundlage làSt

er sich in den unterschiedlichsten pàdagogischen Arbeitsfeldern einordnen. Speziell auf
die stationàre Erziehung bezogen, knùpft Alltagsorientierung an die emanzipatorische

Tradition der Heimerziehung an und versucht, die positiv-kreativen Elemente des Alltags
(wieder)zuentdeckenv (Kupffer/Martin 1994, 5.78). Der Ansatz wendet sich gegen

Therapeutisierungs-, Bùrokratisierungs- und Stigmatisierungstendenzen in der
Heimerziehung. Als Gegenpol zu einer ùberheblichen pàdagogischen Arbeit sollen die
Erfahrungen und Ressourcen der Adressaten ernst genommen und akzeptiert werden.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
gelebte Ailtag, der in seinen Môglichkeiten bewufct ausgeschôpft und gestaltet werden
soll. Das bekannte methodische Instrumentarium darf nicht, wie aus der Historié

bekannt, zum Selbstzweck werden, sondern soll sich der Verwirklichung des
gelingenden Alltags unterwerfen.

Ohne weiteres ist dies in der Praxis natùriichnicht umzusetzen. Nur zu leicht degeneriert

die Alltagsorientierung zu einem banalen Nebeneinander. Wichtiger Bestandteil des
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stândigen Prozesses ist die Reflexion ùber Chancen und Risiken des gelebten Alltags.
Ist dièse Voraussetzung gegeben, sind gemeinsame Ûbernahme von Verantwortung,

demokratische Strukturen, Autonomie der Heimgruppe, Zustândigkeit der Gruppe fur aile
Alltagsbelange sowie Transparenz der Entscheidungen nur einige von vielen
wùnschenswertenAuswirkungen des praktischen Alltags.

Ergànzt wurde das Konzept der Alltagsorientierung durch den Ansatz der
Lebensweltorientierung. Wichtige Stichworte dièses Ansatzes sind unter anderem die
Partizipation der Professionellen an der Lebenswelt des Klientels, die Orientierung an
dem Adressaten und der Respekt der autonomen Lebenspraxis. Lebensweltorientiertes
Arbeiten bedeutet Orientierung an der Sozialbiographie und der sozialen Lage des
Adressaten sowie das Voraussetzen und Akzeptieren cines Selbstàndigkeitsniveaus.
Auf die Vorab-Formulierung von Erziehungszielen wird verzichtet. An deren Stelle treten
Lebensentwùrfe,die sich an den biographischen und sozialen Bezùgen orientieren und
von Erziehern und Adressaten gemeinsam entwickelt werden.

Die Gruppe

Die Gruppe ist ein konstitutiver Bestandteil von Heimerziehung. Innerhalb der Gruppe
kônnen nicht nur wichtige Kompetenzen (z.B. Solidaritàt, Verstàndnis u.s.w.) vermittelt
werden, sondern sicbietet den Individuen darùberhinaus die Môglichkeit,dièse zu leben
und zu verinnerlichen (Kupffer/Martin 1994, S. 80). Die Tragweite dièses Lernprozesses
hàngt entscheidend vom Stellenwert ab, den die Konzeption der Gruppe im Heimalltag
einràumt. Kupffer und Martinunterscheiden drei Trends:

"die therapeutisch-pâdagogischen Gruppen,
" die familienersetzenden Gruppen,
" die Gruppen, die auf die Aktivierung der einzelnen Gruppenmitglieder abzielen
(vgl.: Kupffer/Martin 1994, S.Boff).

Die therapeutisch-pâdaQogischen Gruppen

Sic haben ein umfangreiches Répertoire an verschiedenen technischen Konzepten zur
Gruppenarbeit entwickelt. In der Regel verstehen sich dièse Gruppen ùber die
Therapiestunde hinaus als therapeutisches Milieu. In den letzten Jahren rùckte die

Thérapie des Heimalltags jedoch immer mehr ins Zentrum der Kritik. Anstoß nahmen die

Kritiker vor allem an den Betreuungsarragements, die sich in der Regel an den Defiziten
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und Stôrungen der Adressaten orientieren, und an den unterschiedlichen, teilweise

sogar diskrepanten Rollen, die das Betreuungspersonal (erziehen - therapieren) im
Verlauf cines Heimalltags einnimmt.

Die familienersetzenden Gruppen

Die zweitePosition versteht die Familie alsnormativen Ma&stab und sieht die Gruppe als

Ersatzfamilie9. Obwohl das Bild der klassischen Familie in der Gesellschaft immer

brùchiger wird und viele der Problème der Adressaten im Heim in diesen Strukturen

entstanden sind, betrachten noch viele Heimgruppen das Familienprinzip als ultima
ratio". Darùber hinaus steht der Begriff familienàhnlich" meistens nur fur die Form und

sagt nichts ùberdie Inhalte aus.

Beide Positionen, sowohl die therapeutische als auch die familienorientierteHeimgruppe,
rùcken den Erwachsenen als Dreh- und Angelpunkt in den Mittelpunkt des Geschehens.
Seine Aufgabe ist es, den gesamten Tagesablauf zu organisieren und zu regeln.

Die Aktivierung der einzelnen Gruppenmitglieder

Ausgehend von der Kritikan den beiden ersten Heimgruppen hat man sich in den letzten
Jahren um ein neves Verstàndnis von Gruppen bemûht. Die Initiative fur die Gestaltung

der Gruppen kommt nicht mehr von der Heimleitung, sondern geht immer mehr auf die
Gruppe selbst ùber.Die Aktivierung der Mitglieder steht im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Kollektive Verantwortung als Stichwort geht ùber Selbstversorgung, Raum- und

Freizeitgestaltung hinaus und meint vorallem basisdemokratische Grundhaltungen, die
den vorhandenen Entscheidungsfreiraum nutzen. Ziel ist es, sowohl die Autonomie der
Lebenspraxis des Einzelnen zu respektieren, als auch die fôrderlichen Elemente des
kollektiven Zusammenlebens zu nutzen. Dièse ùberaus schwierige Gratwanderung
fordert die gesamte Professionalitàt der Erzieher. Die Devise kônnte hier lauten:

Pàdagogik vor Thérapie - Ressourcenorientierung statt Inanspruchnahme fremder Hilfe
(Kupffer/Martin 1994, S. 81). Denn was in der unmittelbaren Interaktion zwischen
Kindern und Erziehern fehlt oder ungùnstig ist, kann zum Beispiel durch

gruppenergànzende Dienste nicht verbessert werden.

Das einzelne Kind oder der einzelne Jugendliche

Fur die traditionelle Heimerziehung gehôrte die Unterbrechung der Lebensgeschichte

9 In der luxemburgischen Literatur vertritt Robert Soisson den gleichen Standpunkt
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und Biographie des Adressaten, die durch cine Herausnahme aus der Familie
gekennzeichnet war, zur Normalitàt. Die Heimerziehung verstand sich als Neuanfang,
das bisherige Leben wurde hauptsâchlich unter einem pathologisierenden Blickwinkel
betrachtet

Die Bemùhungen und Ûberlegungen der letzten Jahre haben aber dazu gefùhrt, den
Adressaten mit seinen Eigenarten zu begreifen und seine Biographie als
Erfahrungsreservoir und Sinnhorizont zu deuten. Unter diesen Vorgaben versucht das
Heim, die Kontinuitàt der Lebensgeschichte zu wahren und die MaSnahmen darauf
abzustimmen

Der fachlichen Hilfe muß es darum gehen, Bedingungen zu schaffen, in denen
Autonomie und Lebenstùchtigkeit unterstellt, gefordert und auch akzeptiert werden.

Dièse Anforderungen kônnen nur erfùllt werden, wenn fur jedes Kind individuelle
Betreuungsarrangements konzipiert werden (Wolf 1993, 5.55). Dièse beginnen mit der
Aufnahme des Kindes und enden mit semer Entlassung. Es werden nicht einfach nur,
wie in der Vergangenheit, leere Betten oder freie Plàtze belegt, sondern es werden neve
Betreuungsarrangements hergestellt, in denen ailes berùcksichtigt wird, was dem
Adressaten wichtig ist. Im Zuge der individuellen Arrangements dùrfendie Heime es sich
nicht nehmen lassen, die Frage aufzuwerfen, ob die stationàre Betreuung in den
vorliegenden Fâllen ùberhaupt notwendig und angemessen ist und ob nicht cine andere
Form der Hilfe treffender wàre

Sicherlich ist es nicht optimal, der vorliegenden Untersuchung diedeutsche Literatur
zugrunde zu legen, die in einem anderen makrosozialen und rechtlichen Kontext
entstanden ist. Luxemburg hat sich inder Vergangenheit im Jugendschutz an seinem
Nachbariand Belgien orientiert. Auch die in der deutschen Literatur aufgezeigten
Entwicklungslinien - Dezentralisierung, Entinstitutionalisierung, Entspezialisierung,
Regionalsierung, Professionalisierung, und Individualisierung (vgl. Wolf 1993, S.13) -
oder Begriffe wie Alltags-, Lebenswelt- und Ressourcenorientierung tauchen in den

luxemburgischen Verôffentlichungenzur Heimerziehung nicht als Oberbegriffeauf.

Trotzdem lassen sich Parallelen erkennen. Die luxemburgischen Autoren - Achten, M.,
Groff, A., Pregno, G., Soisson, R., Schoos, J. und Welschbillig, H. - behandeln in ihren

Verôffentlichungen àhnliche Inhalte wie ihre deutschen Kollegen. Ferner fordern sic

implizit die Umsetzung fachlicher Standards z.B. inBezug auf Einweisungsmodalitàten,

Betreuungsarrangements und Professionalitàt-MaSstàbe, dieauch inDeutschland gelten
gemacht werden.
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Erfahrungen mit der Diversion in der
ôsterreichischen Jugendgerichtsbarkeit1

von Hans Valentin Schroll

Ôsterreich gilt im Bereich der Diversion,also derVermeidutjg formlicher strafrechtlicher Sank-
tionen z.B.inFormvorgerichtlicherKonfliktschlichtung zwischenTâter und Opfer, international
als fùhrend. Welche Diversionsmôglichkeiten das ôsterreichische Jugendgerichtsgesetz vor-
sieht, wie mit diesen umgegangen wird und wie erfolgreich sic sind, behandelt der folgende
Beitrag.

1 Stark gekiirzteFassung cines Vortrages imRahmen der FachtagungWenn Erziehung zur Srrafe wird... -zum Verhàltnis
vonJugendhifeundJusciz iminternationalenVergleich" am 9.Oktober1997 inErfurt.
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1.Diversion imGegensatz zumherkômmlichenStrafverfahren

In den letzten Jahren ist fast weltweit ein Ringen um neve Ansàtze inder ambulanten Be-
handlung Straffàlliger zu beobachten. Dabei stehen einerseits die Suche nach praktikablen
Alternativen zu den derzeit zur Verfùgungstehenden Sanktionen im engeren Sinn, insbe-
sondere der Freiheitsstrafe,andererseits dieErsetzung des klassischen Strafprozesses in der
Abfolge Anklage-Hauptverhandlung-Urteil durch summarische und informelle Erledi-
gungsformen imMittelpunkt des Interesses.

Die international zu beobachtende Tendenz geht dahin,dafê bei einem hinreichend ge-
klarten Sachverhalt vor allem im Bereich der Bagatellkriminalitat in einem weitgehend
formfreien, vereinfachten Strafverfahren an Stelle der Geld- oder Freiheitsstrafe alternative,
zumeist tâterorientiert wirkende MaGnahmen zum Einsatz kommen sollen. Zugleich soll
den berechtigten Interessen des Tatopfers mit einer beschleunigten Schadensgutmachung
rascher als bisher zum Durchbruch verholfen und unerwùnschte, unnôtige Stigmatisie-
rungseffekte vermieden werden. Dièse Intentionen lassen sich unter der Sammelbezeich-
nung Diversion zusammenfassen.

Unter Diversion versteht man demnach aile Formen staatlicher Reaktionen auf strafba-
res Verhalten, welcheden Verzicht auf dieDurchfiihrung cines Strafverfahrens oder dieBe-
endigungcines solchen ohne Schuldspruch und ohne fôrmliche Sanktionierung des Ver-
dachtigen- jedochinder Regel unter Voraussetzung der Zustimmungdes Verdàchtigen zur
Erbringung bestimmter Leistungen-ermôglichen.Urspriinglich intendierteDiversion, jeg-
liche staatliche Einmischung in strafrechtliche Konflikte zu vermeiden (non-intervention).
Von dieser abolitionistischen Strômungsind aber die gegenwàrtigen Diversionsûberlegun-
gendoch weitentfernt. Lediglich das fôrmlicheStrafverfahren und hier wiederum im spe-
ziellendieHauptverhandlung sowiediemitdiesem fôrmlichenStrafverfahren verbundenen
stigmatisierenden Wirkungen einer Verurteilung sollen imBereich der unterenund mittle-
ren Kriminalitàt zurùckgedràngt werden.Damit scheidet cine Intervention zum Zweck ei-
ner biolien Strafmilderung-etwa durch Aktivieren des Milderungsgrundes der Schadens-
gutmachung-als Diversionsform aus.

2. Wesentliche Erklârungsansâtze fur Diversion

Ausgangspunkte fur Diversionsùberlegungensind einerseits cine Ûberlastung der Strafver-
folgungsbehôrden,die nach einer Entlastung durch vereinfachte Erledigungsarten ruft und
andererseits cine Ernùchterungin der traditionellen Kriminalpolitik, die darauf zurùckzu-
fùhrenist, datë weder das auf Vergeltung und Sùhne aufbauende klassische Tatstrafrecht
noch das individualisierende Taterstrafrecht ùberzeugendeErfolge brachten.

Dièse Ernùchterungwar auch cine Folgekriminologischer Forschungsergebnisse, dieauf
cine weitgehende Austauschbarkeit der strafrechtlichen Sanktionen hindeuten. Dazu
kommt diePraxiserfahrung, datëRiickfallund Kriminalitàtsentwicklungdurchherkômm-
liche Strafen, insbesondere durch cine tatsàchlich vollzogene Freiheitsstrafe,nur marginal
beeinflufêt werden. Vielmehr zeigt sich,dafê die herkômmlicheStrafverfolgunginmanchen
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Bereichen nicht nur kriminalitàtshemmend, sondern infolge ihrer entsozialisierenden Ein-
fliisseauf dieBetroffenen geradezu kriminalitàtsfôrderndwirkt.

Der wesentliche Ansatz einer neuen Kriminalpolitikliegt indes darin,das reduzierte oder
gar fehlendeSanktionsbedùrfnisimEinzelfall unddieUnverbrùchlichkeitdes strafrechtlich
geschùtztenRechtsguts zu harmonisieren. Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an,
dai? als Folge der staatlichen Reaktion auf ein an sich strafbares Verhalten Schuld festge-
stellt und Strafe ausgesprochen wirdoder nicht,sondern datëder Staat als Inbegriff der be-
troffenen Gesellschaft ùberhaupthinreichend normbewahrend reagiert und dadurch den
Tàter aus semer Verantwortung gegenùber den Geboten des Rechts nicht entlàfêtund das
Vertrauen der Allgemeinheit in denBestand und dieBewàhrungdes Rechts (positive Gene-
ralpràvention) nicht enttàuscht.

Ein weiterer wesentlicher Ansatz fur die Entwicklung von Diversionsmodellen liegt in
der als Wiederentdeckung des Opfers" apostrophierten verstàrkten Einbeziehung des in
seinen Rechten Verletzten in das Strafverfahren und vor allem in der Betonung des Wie-
dergutmachungsaspekts beim strafrechtlichenRechtsgùterschutz.Die auf cine Wiedergut-
machung abstellendenDiversionskonzepte rùckendas Opfer der Straftat als maSgeblichen
Verfahrensbeteiligten ins Zentrum des Verfahrens, wobei die Ziele des Strafverfahrens an-
ders gewichtet werden. Anstelle der imherkômmlichenStrafprozef? vorgesehenen Schuld-
feststellung tritt cine Verantwortungsùbernahme durch den Verdàchtigen. Auf cine Straf-
ausmessung wird in den Restitutionsmodellen zugunsten der Aussôhnung zwischen Ver-
dàchtigen und Verletzten verzichtet. Im Vordergrund steht dafùr die Klarstellung der dem
Opfer zugefùgtenVerletzungen und Schàden und deren Wiedergutmachung.

3. GeltendeDiversionsmôglichkeiten

Zunàchst ist zwischen zweiDiversionsformen zu unterscheiden
(1)Bei der schlichtenoder nicht intervenierenden Diversion wirddas Strafverfahren von

der Justiz zum frùhestmôglichenZeitpunkt beendet, weil weder spezial- noch general-
pràventive Grùnde cineBestrafung des Angezeigten notwendig erscheinen lassen. Mafêgeb-
lich fur die Unterscheidung zur intervenierenden Diversion ist der ausdruckliche Reakti-
onsverzicht der Justiz.

(2)Die intervenierende Diversion erfatëthingegen auch schon autëerhalbdes Bagatellbe-
reichs liegende Straftaten, vor allem im Bereich der Ersttâter (im Hinblick auf die Un-
schuldsvermutung richtiger: Erstverdachtigen), oder aber strafbare Handlungen von Ver-
dàchtigen, bei denen aus spezialpràventivenGrùnden cine reaktionslose Vorgangsweise
nicht mehr in Betracht kommt. Als Voraussetzung fur cine Verfahrenseinstellung fordert
dabei die Justiz vom Verdàchtigen cine Leistung oder Duldung, welche sowohl die beson-
derenUmstàndeder Tat berùcksichtigtals auch der Person des Beschuldigten, insbesonde-
re seinen Schwâchen und dem Hintergrund semer Kriminalitàt stàrker gerecht wird, aber
denMakel der Verurteilung und die damit verbundenen Stigmatisierungseffektevermeidet.

Die ôsterreichische Rechtsordnung kennt bereits zahlreiche Môglichkeiten cines
(schlichten oder intervenierenden) diversionellen Vorgehens. Vor allem im osterreichischen
Jugendgerichtsgesetz (JGG) ist der Diversionsgedanken schon umfassend verwirklicht (et-
wa in den §§ 4 Abs. 2 Z 2 und 3, 6 Abs. 1und 2, 7, 8 und 9 JGG) und in der Praxis mit
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ausgezeichnetemErfolg erprobt. Aber auch im allgemeinen Strafrecht finden sichDiversi-
onslosungen(so u.a. etwa im Militàrstrafgesetz,imStrafvollzugsgesetz oder imSuchtgift-
gesetz), wobeiinsbesondere dasModellprojektdes autëergerichtlichenTatausgleichsbeiEr-
wachsenen(ATA-E) hervorzuheben ist,das inzahlreichen Gerichtssprengelnaufder blofêen
Behelfsbasis des § 42 Strafgesetzbuch (StGB) mit grotëemErfolg durchgefiïhrtwird.

Diversion nach demJGG
Die Diversionsmôglichkeiten nach dem Jugendgerichtsgesetz zeigen cine Stufenfolge von
Reaktionen,die in der folgenden Tabelle verdeutlicht wird.

0. Strafunmùndigkeit,Reaktionen des Pflegschaftsgerichts
1. Straflosigkeit der 14- und15-jàhrigen bei Vergehen ohne schwere Schuld
2. Mangelnde Strafwùrdigkeit beiVergehen - § 42 StGB
3. Reaktionsloser Verfolgungsverzicht - § 6 Abs.1JGG
4. Verfolgungsverzicht mit pflegschaftsrechtlicher Belehrung-$ 6 Abs.2 JGG
5. Verfolgungsverzicht nach ATA - §§ 7, 8 JGG
6. Vorlàufige gerichtliche Verfahrenseinstellungmit Probezeit oder gegen Auflage - § 9JGG
7. FôrmlichesGerichtsverfahren mit Schuldspruch

Mitdiesem abgestuften Reaktionsspektrum wirdinsbesondere der unterschiedlichenBe-
wertung des Unrechtsgehalts einer Tat und dem Gewicht der Schuld des Verdàchtigen
Rechnunggetragen,also quasi die Strafzumessungnach § § 32 ffStGB auf dieEbene der di-
versionellen Reaktionen verpflanzt.

Der Einsatz diversioneller Reaktionsformen ist allerdings ausgeschlossen, wenn aus
pràventiven Grùnden (also bei spezial- und teilweise auch bei generalpràventivenBeden-
ken) cine Santion imengerenSinn geboten erscheint.

SchlîchtediversionelleReaktionen (also der blotëeVerfolgungsverzicht oder die a-limine
Verfahrenseinstellung ohne justizielle Begleitmafênahmen) bediirfen keiner Zustimmung
des Verdàchtigen, weil sic - wie sonstige verfahrensbeendigende Akte -keine AuCenwir-
kungenmit sich bringen,dienicht auch mit einer sonstigen Verfahrensbeendigung verbun-
den waren.

Intervenierende Diversionsformen, diemitAufienwirkungen einhergehen (Aufforderung
zum Tatausgleich, Probezeiten, Weisungen, Auflagen, Bewàhrungshilfe), stehen im Span-
nungsverhàltnis zur Unschuldsvermutungund bediirfen daher grundsàtzlich der Zustim-
mung des Verdàchtigen.

Im folgenden soll das Diversionsprojekt des auEergerichtlichen Tatausgleichs (ATA) bei
Jugendlichen, mithin Stufe 5 der obigen Tabelle genauer dargestellt werden, wahrend die
schlichten diversionellen Reaktionsformen (Stufen 0 bis 4) hier ebenso auSer Betracht blei-
beri wie die weitestgehende diversionelle Reaktion, die vorlàufige Einstellung des Verfah-
rens vor Gericht (Stufe é).

Verfolgungsverzicht durchden Staatsanwalt nacheinemaufiergerichtlichen Tatausgleich
Die allgemeinen Voraussetzungen des aufêergerichtlichen Tatausgleichs sind mit jenen des

ANCE-BulletinNr. 95:mai1998 23



Verfolgungsverzichts nach § 6 Abs 1 JGG ident. Kommt aber cine reaktionslose Verfah-
rensbeendigung insbesondereaus spezialpràventiven Grùndennicht mehr inFrage, sokann
der Staatsanwalt den Verfolgungsverzicht von einem Tatausgleich abhângig machen.

Struktur des aufiergerichtlichen Tatausgleichs: Eme strafbareHandlung lôstimRegelfall
cine soziale Konfliktsituation aus. Die daraus entstehende Spannung wirkt aber nicht nur
zwischendem Verdàchtigen und demOpfer. DieserKonfliktmanifestiert sichdarùber hin-
aus auch inder Allgemeinheit, deren NormgeltungsbewuStseindurch die strafbareHand-
lung beeintràchtigt wird.Zentrales Anliegen des aufiergerichtlichen Tatausgleichs ist daher
die Wiederherstellung des Rechtsfriedens mit dem vorrangigen Ziel,beim Verdàchtigendie
Einsicht in dasUnrecht der ihmunterstellten Tatund damit spezialpràventiv wirksam ein
kùnftiggeàndertes Verhalten zu fôrdern (deswegen auch die synonyme Bezeichnung Kon-
fliktregelung). Der Tàter-Opfer-Ausgleich ist nun zwar die wichtigste, aber nicht die einzi-
ge Form des autëergerichtlichenTatausgleichs. Die Bereitschaft zur Unrechtseinsicht und
ein ausgleichendes aktives Reueverhalten sind vielmehr auch bei Delikten mit anonymen
Opfern,bei der Schàdigung der Allgemeinheit, bei schlichten Tàtigkeitsdeliktenoder aber
bei versuchten Straftaten beachtlich.

Vorrangig zielt der auSergerichtlicheTatausgleich darauf,die spezifische Konfliktsituati-
on zwischenTàter und Opfer zu bereinigen, um einen fur aile Seiten befriedigenden Aus-
gleich, insbesondere cine Beseitigung oder Wiedergutmachung der Tatfolgen herbeizu-
fùhren.

Ein autëergerichtlicherTatausgleich ist schon dann erfolgreich, wenn der Verdàchtige
Bereitschaft zeigt, fur die Tat einzustehen und allfàllige Folgen der Tat auszugleichen".
Dabeikommt es nicht nur aufdie Angemessenheit des Ausgleichs imVerhàltnis zurvorge-
worfenen Tatund deren Folgen,sondern auch aufdieLeistungsfàhigkeitdes Verdàchtigen
an. Deshalb ist auch die vollstàndige Wiedergutmachung keine conditio sine qua non der
Verfahrensbeendigung.Vielmehr reicht fur cine diversionelleErledigung, dafê der Verdàch-
tige den Schaden nach Kràften gutmacht,also etwa ernstliche Schritte zur Schadensberei-
nigung unternimmt.

Die Wiedergutmachung in Form des materiellen Schadenersatzes ist die wesentlichste
Komponente des Tàter-Opfer-Ausgleichs.Darùber hinaus sind auch indirekte oder symbo-
lische Leistungen denkbar. Eme ganz besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang
der Entschuldigungdes Verdàchtigenbeim Opfer imRahmen cines Versôhnungsgespràchs
zu.Dabei kann das Tatopfer den Verdàchtigenaufdie erlittene Krànkungund die zugefùg-
ten Schmerzen verweisen. Eme solcheEntschuldigung bildet entweder fur sich allein oder
als Bestandteil cines umfassenden Tatausgleichs den Ausgangspunkt fur die Verfahrensbe-
endigung.

Der Verfahrensgang der Konfliktregelung làfêt sich anhand des nebenstehenden Schau-
bilds verdeutlichen.

Als primàr berufener Entscheidungstràger bei der Anwendung des aufêergerichtlichen
Tatausgleichs fungiert der Staatsanwa.lt, der die bei ihm einlangenden Anzeigen auf die
Môglichkeitcines Vorgehens nach § 7 JGG prùft.Nach einer in vielen Gerichtssprengeln
geùbtenPraxis werden die Kriterien, nach denen der Staatsanwalt einen Fall dem Kon-
fliktregler zuweist,mit Vertretern der Bewàhrungshilfe,Jugendsozialarbeitern und Jugen-
drichtern in regelmàSigenTreffen abgesprochen. Dabei reflektieren die beteiligten Perso-
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nen die fallbezogene Abgrenzung zwischen reaktionsloser Einstellung des Verfahrens,
aufêergerichtlichem Tatausgleich, vorlaufiger Verfahrenseinstellung und fôrmlichem Ver-
fahrenmit Urteil.Der gesetzlich berufene Entscheidungstràger, also der Staatsanwalt beim

ANCE-Bulletin Nr. 95:mai 1998 25



autëergerichtlichenTatausgleich, aber auch der Richter bei einem Vorgehen nach §§8 oder
9JGG, muf? zwar seine Reaktionsauswahlallein vertreten und begrùnden.Er kann sich al-
lerdings andererseits auf die vielfàltigen Àutëerungender Gespràchspartner stùtzenund mit
der Sicherheit agieren, den bestmôglichen Weg, soweit dies antizipierbar ist,eingeschlagen
zu haben. Ein wesentlicher positiver Nebeneffekt solcher Besprechungen ist cine spurbare
Verbesserung des Arbeitsklimas zwischen Richtern,Staatsanwàltenund Sozialarbeitern.

Entschlietëtsich der Staatsanwalt zur Diversion in Form des aufêergerichtlichen Aus-
gleichs, so ûbermittelt er die Anzeige an den dafùr eigens eingerichteten Geschàftsstelle
beim Verein fur Bewàhrungshilfe und soziale Arbeit (der als autëergerichtlicher Tataus-
gleich" firmiert). Bei der Bewàhrungshilfe nimmt ein besonders geschulter Sozialarbeiter
zunàchst Kontakt mit dem Verdàchtigen auf. Dabei klàrtder Konfliktregler den Jugendli-
chen iiber den bisherigen Verfahrensstand auf und ermittelt dessen Bereitschaft, an einem
solchen Tatausgleich mitzuwirken.Der aufêergerichtliche Tatausgleich ist ein Angebot an
denJugendlichen, sich durchnachtràglich positives Verhalten seine Verfahrensposition ent-
scheidend zuverbessern. Dièse freiwillige Beteiligung am Verfahren ist nicht nur aus der in
Ôsterreich Verfassungsrang genietëendenUnschuldsvermutung heraus zu verstehen, son-
dern geradezu essentiell fur das Gelingen des Ausgleichs.

Erklàrt sichder Jugendliche zum Tatausgleich bereit, so reflektiertder Konfliktregler mit
ihmzunàchst dieTat und erforscht dabei gleichzeitig die Hintergrùndedes zur Auffàlligkeit
fùhrendenVerhaltens. Soweit dies bei der sozialarbeiterischenKurzintervention auch môg-
lich ist, versucht der Bewàhrungshelfer das Sozialgefiige (Familie, Freunde, Arbeitsplatz
etc.) des Jugendlichen zuergrùnden, um dann mit dem Verdàchtigen einen Weg zum Tat-
ausgleich zu finden. Der Jugendliche ist dabei aufgerufen, am Ausgleichsverfahren gestal-
tendmitzuwirken,also insbesondere eigene Ideen etwa zur Wiedergutmachung einzubrin-
gen.

Im Standardfall wird die Konfliktregelung als Tàter-Opfer-Ausgleich erfolgen. Dabei
wirdauch das Opfermit eingebunden und eingeladen, am Tatausgleich aktivmitzuwirken.
Zumeist kommt es zu einem Zusammentreffen der beiden Konfliktparteien, wobei allen-
falls im Beisein des (darum auch so genannten) Konfliktreglers die wechselseitigen An-
sprùche abgeklârt werden.Eme zivilrechtlicheKlaglosstellung des Opfers ist zum Gelingen
des Ausgleichs nicht notwendig. Vielmehr kann ein Schuldentilgungsplanmit einer ersten
Teilzahlung oder aber die blofêe Entschuldigung ausreichend sein. Bei komplexeren Scha-
denersatzansprùchen (Schmerzensgeld bei noch unabsehbaren Folgen der Tat;Haftung fur
erst kùnftigmogliche Spàtfolgender Tatetc.) wirdmanchmal auch ein Gutachten eingeholt
und ein Zivil-oder Vormundschaftsrichter eingeschaltet, unter dessenMithilfeein gericht-
licher Vergleich formuliertund abgeschlossen werden kann.

Selbst wenn sichdas Opfer einem derartigen Ausgleich entgegenstellt (einFall,der inder
Praxis hôchst selten vorkommt) und die Mitarbeit verweigert, kann ein Tatausgleich ge-
funden werden (beispielsweise durch gerichtliche Hinterlegung der Schadenssumme). Der
Tatausgleich ist keineswegs aufden Tàter-Opfer-Ausgleichbeschrànkt. Auch dann, wenn
gar kein Opfer vorliegt (etwa bei Rechtspflegedelikten, Delikten gegen die Allgemeinheit
oder Delikten ohne bzw mit anonym bleibenden Tatopfer), làtëtsich ein symbolischer Tat-
ausgleich finden, der das Verstàndnis des Angezeigten dokumentiert, fur das Unrecht der
ihm angelasteten Tat einzustehen.
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Kommt einTatausgleich zustande, so übermittelt der Konfliktregler einenBericht anden
Staatsanwalt und schlieEt etwa Bestâtigungen ùber die Ersatzleistungen, Entschuldigung
oder ùber das sonstige aktive Reueverhalten an. Wenn ein solcher Tatausgleich unter Be-
teiligung cines Konfliktreglers gelingt,so obliegt dem Staatsanwalt ein Verfolgungsverzicht
nach § 6 Abs 1JGG, der das Verfahren beendet.

Veifahrenseinstellung nachATA durch das Gericht (§ 8 JGG)
So wie dem Staatsanwalt steht auch dem Gericht die Môglichkeitoffen, einen aufêerge-
richtlichen Tatausgleich unter Beiziehung cines Konfliktreglers aus dem Kreis der Be-
wàhrungshilfe zu initiieren.

Im Gegensatz zu den Môglichkeit des Verfolgungsverzichts durch den Staatsanwalt er-
weitert sich der Handlungsspielraum der Gerichte nach § 8 Abs 1JGG, weileinerseits kei-
ne Beschrânkung des Anwendungsbereiches durch Strafobergrenzen vorgesehen ist und
ùberdies ein von Gerichten initiierter Tatfolgenausgleich auch dann môglich ist, wenn die
Tat den Tod cinesMenschen zur Folge gehabt hat,wobeieinschrànkend festzuhalten wàre,
dafê auch bei dieser zum staatsanwaltlichenHandlungsspielraum erweiterten Môglichkeit
cines Tatausgleichs nur der Bereich einer fahrlàssigen Totung inFrage kàme.

Als intéressantes Détail bleibt noch zu erwàhnen, datëdie gerichtliche Verfahrenseinstel-
lung nach § 8 Abs 1JGG auch vom Verletzten beantragt werden kann. Sowohl der rich-
terliche Tatausgleich als auch der vom Tatopfer beantragte Tatausgleich fanden allerdings
in der Praxis keine wirkliche Resonanz; die solcherart initiiertenKonfliktregelungen sind
seltene Ausnahmeerscheinungen.

4. Bilanz zum außergerichtlichen Ausgleich

Anwendungshàufigkeit
Die Bedeutung der schon bislang praktizierten Diversion dokumentiert sich darin, wieoft
in Ôsterreich das Diversionsinstrument des aufêergerichtlichen Tatausgleichs von den
Staatsanwâlten undRichtern bereits inAnspruch genommen wurde:

Seit Frùhjahr1985, dem Beginn desJustizexperiments Konfliktregelung" bei Jugendli-
chen ineinigen ôsterreichischenGerichtssprengeln,bis einschliefêlichSeptember 1996 wur-
den den Dienststellender Bewàhrungshilfeund den Geschàftsstellen des autëergerichtlichen
Tatausgleichs insgesamt 24.428 Fàlle zugewiesen. Bei jugendlichen Verdàchtigen gelang
dabei in ca.90 % aller bearbeitetenFàlle ein Ausgleich; beiden erwachsenen Verdàchtigen
kam es immerhin in ca. 70 % aller zugewiesenen Fàllezu einem Tatausgleich.

Das Gewicht der diversionellen Matënahmenim Reaktionskatalog insgesamt làtëtsich
anhand der nachfolgenden Tabelle darstellen. Ausgangsbasis dieser Statistik sind aile An-
zeigen gegen Jugendliche im Jahr 1992,bei denen nach der Beweislage cine Anklage zu er-
heben gewesen wàre (anklagefàhige" Anzeigen).

Nach dieser Verteilung umfassen die intervenierenden Diversionsmafênahmen bereits
23% aller justiziellen Reaktionen; unter Berùcksichtigung des nichtintervenierenden Ver-
folgungsverzichts ergibt sich bei Jugendlichen cine Diversiorisrate von ca. 74 % aller an-
klagefàhigen Anzeigen. Da die Anzahl der aufêergerichtlichen Tatausgleichsfalle seit 1992
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kontinuierlich, und zwar ganz erheblich gestiegen ist, ist dementsprechend auch von einer
hôherenDiversionsrate in den Folgejahren auszugehen. So etwaliegt der zehnprozentigen
ATA-Rate im Jahr 1992 cine absolute Fallzuweisung von 1.884 Anzeigen zugrunde; im
Jahr 1996 wurden aber bereits 2.657 Anzeigen gegen Jugendliche dem ATA zugewiesen.
Zusammen mit den ca.2.500 Fàlle cines Tatausgleichs bei Erwachsenen ist daher im Jahr
1996 von annàhernd 5.000Tatausgleichsfàllen auszugehen.

Die im autëergerichtlichen Tatausgleich erfatëtenVerdàchtigen wàren in einem fôrmli-
chen Strafprozef?mit hoher Wahrscheinlichkeit verurteilt worden,setzt doch dièses Diver-
sionsinstrument cine komprimierte Verdachtslage voraus. Vergleicht man dazu die Zahl
der in Ôsterreich jàhrlichverurteilten Personen, nàmlich ca 70.000, so zeigt sich, datë der
ATA bereits ca.7 % der herkômmlichen Schuldsprùche ersetzt;und dies, obwohl sich der
ATA bei den Erwachsenen erst in der Erprobungsphase befindet.

ErwarteteFallzahlenbeiflàchendeckendem ATA
Eme Studie des Wiener Instituts fur Rechts- und Kriminalsoziologie ùber den Vollausbau
des Modellprojekts ATA-E auf der derzeit geltenden Behelfsbasis prognostiziert cine jahr-
lich zu erwartende Zuweisung von ca. 7.400 Fàllen cines Tatausgleichs bei erwachsenen
Verdàchtigen; zusammenmit den Tatausgleichsverfahren beiJugendlichen ergabe dies cine
beibundesweiter Anwendung des aufêergerichtlichen Tatausgleichs zu erwartende jàhrliche
Zuweisung von zumindest 10.000 Fàllen.Die beimauSergerichtlichenTatausgleich tàtigen
Sozialarbeiter wurden also inKonfîiktenvermitteln, bei denen jàhrlichzumindest 20.000
Personen (Verdàchtige und Opfer) beteiligt sind. Damit kônnten jàhrlich ca. 14 % aller
Schuldspriichevermieden und durch cine sowohl fur den Verdàchtigenals auch fur die Op-
fergùnstigere Verfahrenslôsungersetzt werden.

Anwendungsbereich desATA
BeiJugendlichen verteilen sichdie einen aufêergerichtlichen Tatausgleich einbezogenen De-
liktenunmehr fast zugleichen Teilenaufdie Bereiche der Vermôgensdelikteundaufdie Ag-
gressionsdelikte. Zu Beginn der Konfliktregelung ùberwog allerdings der Vermôgensde-
liktsbereich bei weitem (mehr als 70% aller Konfliktregelungen).

AnklagefàhigeAnzeigenimJahr1992
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.eaktion/Sanktion Bezirksgerichte Gerichtshofe Aile Gerichte
■eaktionsloser Verfolgungsverzicht (§ 6JGG) 61% 33% 51%
ITA (§§ 6 iVm 7, 8 JGG) 10% 10% 10%
'orlàufigeEinstelllung 14% 11% 13%
'erurteilungen 15% 46% 27%

ATA -Deliktverteilung beiJugendlichen 1995 1996
Deliktegegen die korperlicheIntegritàt und die Freiheit 41% 43%
Vermôgensdelikte 54% 52%
sonstigeDelikte 5% 5%



BeiErwachsenen-um Vergleichszahlen zu liefern -wirddie Konfliktregelungùberwie-
gend durch Aggressionsdelikte bestimmt. In dieser Deliktskategorie stehen wiederum die
Konflikte aus dem sozialen Nahbereich (also Straftaten im Zusammenhangmit der Paar-
beziehung, Familie und Nachbarschaft) im Mittelpunkt, wàhrenddieVermôgensdelikte ei-
nen wesentlich geringen Teil der Ausgleichsfàlle ausmachen. Intéressant indiesem Zusam-
menhang ist die etwa in Wien beobachtete Praferenz des aufêergerichtlichenTatausgleichs
bei Erwachsenen aufdrei (!)Deliktsbereiche,nàmlichKôrperverletzung,Sachbeschàdigung
und Betrug, die 90 % der Zuweisungen ausmachten.

Eifolgsquote des ATA
Als ErfolgsmaSstab" bietet sich an, auf einen zustandegekommenen Tatausgleich abzu-
stellen; dies ist dann der Fall, wenn die Ausgleichsbemiihungen des Verdàchtigen aus der
Sicht der Sozialarbeit cine Konfliktbereinigung bewirkten, dièse von der Justiz anerkannt
wurden und zurEinstellung des Verfahrens fùhrten.Dabei zeigt sich wiederum ein klar er-
folgreichere Bilanz des aufêergerichtlichenTatausgleichs beiJugendlichen,wàhrendbei den
Erwachsenen ein Ausgleich schwerer erzielbar war, wobei es insbesondere bei Nachbar-
schaftsstreitigkeiten hàufig zu Problemen und zu einem Scheitern des Ausgleichs kam
(1995 gelang in diesem Bereich inWien nur bei ca 52 % der bearbeiteten Fàlle ein Tataus-
gleich).

Im derzeit zur Begutachtung versendeten Entwurf zu einer Strafprozetënovelle1998
schlàgt das Bundesministerium fur Justiz vor, die im Jugendstrafverfahren schon vorhan-
denen Diversionsmafênahmenauch fur die Erwachsenen anwendbar zu machen.
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ATA -Deliktverteilung beiErwachsenen 1995 1996
Delikte gegen die korperliche Integritàt und die Freiheit 71% 72%
Vermôgensdelikte 26% 24%
sonstige Delikte 3% 3%

ATA -Eifolgsquote 1995
Jugendliche 84% 85%
Erwachsene 69% 66%



Confédération Caritas Luxembourg a.s.b.l.
Association Nationaledes Communautés Educatives (ANCE)

Unter der Schimnherrschaft von Mme Marie Josée Jacobs,Ministre de la Famille

Einladung
Tagung zu aktuellen Problemen der Kinder- und Jugendhilfe

Das Heim im System der erzieherischenHilfen in Luxemburg

3.-4. September 1998

Salle Mansfeld, Bibliothèque Nationale, Kannerheem Itzeg

Die Tagung wird sich mit aktuellen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe in Luxemburg
beschàftigen, die Hilfsangebote ùberdenkenund neve Handlungsfelder erschlie&en.
Themenschwerpunkte sind :

" Neve Wege der erzieherischen Hilfen imAusland" Adressatenorientierte Erziehungshilfen" Einweisungspraktiken, Hilfeplan und differenziertes Angebot" Tùckenund Grenzen desSystems der erzieherischen Hilfen in Luxemburg" Optimierung vorhandener Ressourcen" Qualitâts- und Erfolgskontrolle

Die Tagung richtet sich an Erzieher und andere Professionelle, die im Bereich der
erzieherischen Hilfen tàtig sind, an Mitglieder der Tràgergesellschaften, anLeitervon
Einrichtungen und an politische Entscheidungstràger.

Zur Vorbereitung der Tagung findet cine Umfrage in den Einrichtungen der Erziehungshilfe
statt um diedringendsten Problème zu erfassen.

Die Einschreibegebûhr betragt 1200- LUF. In dieser Summesinddie Tagungsunteriagen,
unddas Mittagessen einbegriffen.
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Programm

Donnerstag, 3. September1998

20.00 Uhr :Ôffentliche Konferenz im Mansfeldsaal der Nationalbibliothek:

Jean-Marie Wagner :Aktuelle Problème der erzieherischen HilfsmaSnahmen in Luxemburg

Robert Soisson: Aktuelle Entwicklungen im Ausland.

Klaus Wolf Lebensweltorientierung und ambulante Hilfen.

Freitag, 4.September 1998

Ab 08.45 Uhr im Kannerheem Itzig 20, ruede Contern in Itzig

09.00 - 10.15: Prof. Dr. Manfred Schenk:
Neve Entwicklungen in der Heimerziehung inDeutschland

10.45-12.30 Arbeitsgruppen

Mittagessen in einem nahegelegenen Restaurant

14.15 - 16.00 Arbeitsgruppen (Fortsetzung)
16.30 - 17.30 AbschluSplenummit Kurzreferaten von Fachleuten ausdem

Bereich der erzieherischen Hilfen in Luxemburg

Die Arbeitsgruppen:
1) Altemativen zur Heimunterbringung
Welche erzieherischen Hilfen kônnen eingesetzt werden, um den Verbleib des Kindes in
semer Herkunftsfamilie zu ermôglichen.In der Arbeitsgruppe werdenModelle vorgestellt,
kritisch hinterfragt und vor dem Hintergrund des luxemburgischen Hilfesystems analysiert.
Leitung :Manfred Schenk

2) Kinderrechte und Heimeinweisung
Wie werden die Rechte des Kindes vor und nach der Heimeinweisung respektiert?
Schwerpunkte Rolle des Jugendgerichts, Elternrechte, Rechte imHeim.
Leitung :Robert Soisson

3) Hilfeplan und Erziehungsplan.
Zielgerichtes und methodisches Vorgehen als Erleichterung fur den pàdagogischen Alltag.
Leitung : Jean-Marie Wagner

4) Qualitàts-und Erfolgskontrolle, Supervision
Welche Methoden der Qualitàts- und Erfolgskontrolle gibt es im Bereich des erzieherischen
Handelns. In welchem Ma(Je und inwelcher Form kann Supervision zurQualitàtssteigerung
beitragen?
Leitung :Gilbert Pregno(angefragt)

5) Lebensweltorientierung im Heimalltag
Was bedeutet der Begriff ..Lebensweltorientierung" und inwelchemMaSe kann die
Heimerziehung inLuxemburg diesem Konzept Rechnung tragen?
Leitung:Klaus Wolf
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6) Hilfeanbieten - nicht verordnen: Die neuen Zugânge
Leitung :(Belche Marcel)

Formulaire d'inscription:

Date limite pourles inscriptions:01/08/1998

Nom :

Prénom :

Adresse : A/°

Code postal: Localité :

Tél. :

Fax :

E-mail :

Profession :

Institution :

Choixpourles groupes de travail:

Choix #l:

Choix #2:

Formulaire à renvoyer à:
A.N.C.E.
B.P. 255

L-4003 Esch/Alzette

Ou àpartir de notre site Internet : http://www.ance.lu

Le montant de1200,- LUF est à verser auC.C.P.L. 2977-67 de \ANCEavec en
mention «Séminaire de septembre 1998"
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